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Satzung vom 16.11.2009 zur Änderung der Friedhofsat zung (Friedhofsordnung 
und Bestattungsgebührensatzung) vom 09.05.2005 mit Änderungen vom 
14.11.2005, 11.09.2006 und 23.04.2007 
 
 
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über das 
Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Satteldorf am 16. November 2009 
folgende Satzung zur Änderung der Friedhofsatzung (Friedhofsordnung und 
Bestattungsgebührensatzung) vom 09.05.2005 beschlossen, welche hiermit öffentlich bekannt 
gemacht wird: 
 
 
§ 1 
 
§ 4 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig 
sind. Die Gemeinde kann für die Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
geeignete Nachweise verlangen, insbesondere dass die Voraussetzungen für die Ausübung der 
Tätigkeit nach dem Handwerksrecht erfüllt werden. Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen. Die 
Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsscheins; dieser ist den aufsichtsberechtigten 
Personen der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung wird auf zehn Jahre befristet. 
 
 
§ 2 
 
§ 16a Abs. 2b) wird wie folgt neu gefasst: 
 
Die Grabsteine für Rasenreihengräber und einstellige doppeltiefe Rasenwahlgräber dürfen maximal 
50 cm breit und 50 cm tief sein, für zweistellige Rasenwahlgräber 80 cm breit und 50 cm tief. Die 
Höhe des Grabsteins muss zwischen 6 und 14 cm betragen. 
 
 
§ 3 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 
 
Satteldorf, den 16. November 2009 
(gez.) Wackler, Bürgermeister 


